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Vorwort  
 
 
 
 
Liebe Bürgerinnen, 
liebe Bürger, 
 
wie soll man das Unbegreifliche in Worte fassen? 
 
Ein Sterbefall in der Familie oder im Freundes- oder Bekanntenkreis ist immer eine sehr 
schwere Zeit. Es ist wichtig, in dieser Zeit die Trauer zu durchleben und sich gebührend 
von dem geliebten Menschen zu verabschieden. 
 
An den eigenen Tod oder den Tod eines nahen Angehörigen denken wir nicht gern. Oft 
schieben wir solche Gedanken vor uns her! Deshalb stehen wir in einem plötzlichen 
Todesfall in der Familie und den damit verbundenen Erfordernissen in der Regel ratlos 
gegenüber. Unvermittelt befindet man sich in der Lage, Entscheidungen treffen zu 
müssen, über deren Reichweite man sich in der ersten Trauerphase oft nicht bewusst 
ist. 
 
Unsere Broschüre „Bestattungsinformation“ soll deshalb eine erste Orientierungshilfe 
in einer solch schwierigen Situation sein. Sie soll weiterführende Informationen und 
praktische Hilfen anbieten. 
 
Die Broschüre enthält außerdem allerlei Wissenswertes über die verschiedenen 
Bestattungsmöglichkeiten auf den Kiedricher Friedhöfen, die ich Ihnen auf diesem 
Wege vorstellen möchte. 
 
Ich hoffe, dass Ihnen dieser kleine Ratgeber in einer schwierigen menschlichen 
Situation weiterhelfen wird, sehr persönliche Dinge in Ihrem Sinne zu regeln. 
 
Ihr 
 
 
 
Winfried Steinmacher 
Bürgermeister  
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Bestattungsarten  
 

Es gibt verschiedene Bestattungsarten, die 
gewählt werden können. In der Gemeinde 
Kiedrich können sich Angehörige für eine 
Feuer- oder eine Erdbestattung 
entscheiden: Bei der Feuerbestattung wird 
der Leichnam eingeäschert und die Asche in 
einer Urne beigesetzt, bei der Erdbestattung 
wird der Leichnam in einem Sarg beigesetzt. 
Erdbestattungen finden meist mit ähnlichem 
Ablauf statt, während es im Rahmen der 

Feuerbestattung verschiedene Möglichkeiten gibt. 
 
Kosten der jeweiligen Bestattungsarten  
 
Die Kosten für die einzelnen Bestattungsarten können sehr unterschiedlich sein. In den 
meisten Fällen ist eine Feuerbestattung etwas günstiger als eine Erdbestattung. Auch 
die Kosten für die Grabstelle sind abhängig von der Bestattungsart. Urnengräber sind 
in der Regel günstiger als Gräber für eine Bestattung im Sarg. 
 
Grabarten  
 
In der Gemeinde Kiedrich stehen 
verschiedene Grabarten zur 
Verfügung, die nach den 
Wünschen des Verstorbenen und 
der Angehörigen ausgewählt 
werden können. Die Wahl der 
jeweiligen Grabart hat einen 
Einfluss auf die Pflegeintensität 
und die Kosten. Bei der Wahl der 
Grabart sollten die 
Friedhofsgebühren für die 
Nutzung der Grabstelle, aber auch 
die Kosten für die Pflege des 
Grabes bedacht werden. 
 
 

Überblick Bestattungsarten: 
Erdbestattung 
 
Feuerbestattung 
• Urnenbestattung 
• Rasenbestattung 
• Baumbestattung 
• Weinbergsbestattung 
• Anonyme Bestattung 

Überblick Grabarten 
Sarggrabstätten 

 Erdwahlgrabstätte 

 Erdreihengrabstätte 
 

Urnengrabstätten 

 Urnenwahlgrabstätte 

 Urnenreihengrabstätte 

 Urnenrasengrabstätte 

 Urnenbaumgrabstätte 

 Urnenweinbergsgrabstätte 

 Anonyme Urnengrabstätte 



 

4 

 
Wahl- und Reihengrabstätten  
 
Wahlgräber werden für Sarg- und Urnenbeisetzungen angeboten. Ein Wahlgrab ist in 
der Regel die teuerste Grabart. Wünsche der Angehörigen bezüglich der Lage der 
Grabstätte werden nach Möglichkeit berücksichtigt. Die Nutzungszeit beträgt 30 Jahre, 
eine Verlängerung der Nutzung ist hierbei möglich. Das Grab muss bei 
Nichtverlängerung der Nutzungszeit von den Angehörigen abgeräumt werden. Bei 
Wahlgräbern wird die Grabpflege von den Angehörigen übernommen. Diese können 
jedoch auch einen Friedhofsgärtner beauftragen. Reihengräber sind oftmals günstiger 
als Wahlgräber. Die Grabstellen werden der Reihe nach vergeben, eine 
Wahlmöglichkeit gibt es nicht. Die Nutzungszeit beträgt 25 Jahre, eine Verlängerung der 
Nutzung ist ausgeschlossen. Das Reihengrab muss nach Ablauf der Nutzungszeit von 
den Angehörigen abgeräumt werden. Die Grabpflege liegt wie bei Wahlgräbern in den 
Händen der Angehörigen. 
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Anonyme Grabstätten  

 
Anonyme Grabstätten haben keine 
Kennzeichnung der einzelnen Grabstellen. Die 
Kosten für Anonyme Grabstätten sind günstiger 
als die für Wahl- oder Reihengräber. Die Pflege 
übernimmt hierbei die Gemeinde Kiedrich. Die 
Kosten der Grabpflege werden beim Erwerb der 
Grabstätte beglichen. Ein besonderer Hinweis 
auf den Beigesetzten durch Grabkreuz, 
Namensschilder oder Gedenktafel ist nicht 
möglich. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Rasengrabstätten - Baumgrabstätten - Weinbergsgrabstätten  

 
Die Grabstätten sind Urnenreihengrabstätten. 
Wünsche der Angehörigen bezüglich der Lage der 
Grabstätte werden nach Möglichkeit berücksichtigt. 
Die Kosten für die Grabstätten sind günstiger als die 
für Wahl- oder Reihengrabstätten. Die Nutzungszeit 
beträgt 30 Jahre. Ein Wiedererwerb ist nicht 
möglich. Auf Wunsch kann jedoch ein Partner mit 
beigesetzt werden. Die Pflege übernimmt hierbei 
die Gemeinde Kiedrich. 
 
Die Kosten der Grabpflege werden beim Erwerb der 
Grabstätte beglichen. Rasen-, Baum- und 
Weinbergsgrabstätten sind von den Angehörigen 
mit Bodenplatten zu versehen. Auf diesen Platten 
besteht, außer eingemeißelten Buchstaben oder  
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Motiven, keine sonstige 
Gestaltungsmöglichkeit. Das Anbringen von 
Vasen, Kerzen oder sonstigen Grabaufbauten 
ist nicht gestattet. Das Abstellen jeglicher 
Gegenstände ist untersagt. 
 
Auf den Grabstätten dürfen nur Sargauflagen 
sowie Kränze bzw. Blumen im Rahmen der 
Trauerfeier abgelegt werden, die nach dem 
Verwelken von den Angehörigen zu entsorgen 
sind. Geschieht dies nicht, so kann die 
Friedhofsverwaltung diese ohne Ankündigung 
beseitigen. Blumenschalen oder andere 
Gestecke/Gegenstände dürfen nicht abgestellt 
werden. 
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Nähere Informationen gehen aus der Friedhofsordnung der Gemeinde Kiedrich und der 
Friedhofsgebührenordnung der Gemeinde Kiedrich hervor, welche auch auf der 
Homepage der Gemeinde Kiedrich zu finden sind: 
 
https://www.kiedrich.de/rathaus-buerger/verwaltung/satzungen-ortsrecht/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Friedhofsverwaltung  
 
Zur Beratung, bei Fragen und Anregungen begrüßen wir Sie sehr gerne in unseren 
Räumlichkeiten im Bürgerbüro der Gemeinde Kiedrich, Marktstraße 23, 65399 
Kiedrich. 
Hierzu stehen Ihnen unsere Mitarbeiter gerne zur Verfügung: 
 
Frau Linda Osterberg, 
Tel.: 06123/9050-18,  
linda.osterberg@kiedrich.de 
 
Herr Patrick Ketter, 
Tel.: 06123/9050-23, 
patrick.ketter@kiedrich.de 


